
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Vertragsbedingungen
Die Vertragsbedingungen sollen für Auftraggeber/Verwerter und ce:ge:we 
concept die Grundlage für eine förderliche Zusammenarbeit bilden, die im kreati-
ven, künstlerischen Bereich weit mehr als auf sonstigen geschäftlichen Gebieten 
Voraussetzung für zufriedenstellende Arbeitsergebnisse ist. 
Aus diesem Grunde sind Definitionen und Erläuterungen bei jenen berufsspe- 
zifischen Zusammenhängen eingefügt, die über den Rahmen allgemeiner kauf-
männischer Gepflogenheiten hinausgehen.
 
1. Urheber- und Nutzungsrechte
Das Urheberrecht eines Werks bleibt bei dem, der es geschaffen hat. Übertragen 
werden können nur die Nutzungsrechte. Dazu räumt ce:ge:we concept als Urhe-
ber oder Inhaber der Rechte dem Kunden Verwertungs- oder Nutzungsrechte ein. 
Die Arbeiten (Entwürfe und Werkzeichnungen) von ce:ge:we concept sind als per-
sönliche geistige Schöpfungen durch das Urhebergesetz geschützt, dessen Rege-
lung auch dann als vereinbart gelten, wenn die nach Urhebergesetz erforderliche 
Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. Ohne Zustimmung von ce:ge:we concept dürfen 
Arbeiten einschließlich der Urheberbezeichnung weder im Original noch bei der 
Reproduktion geändert werden. Jede Nachahmung, auch von Teilen des Werkes, 
ist unzulässig. Die Werke von ce:ge:we concept dürfen nur für die vereinbarte Nut-
zungsart und den vereinbarten Zweck im vereinbarten Umfang verwendet werden. 
Mangels ausdrücklicher Vereinbarung gilt als Zweck des Vertrages nur der vom 
Auftraggeber bei Auftragserteilung erkennbar gemachte Zweck. Das Recht, die 
Arbeiten in dem vereinbarten Rahmen zu verwenden, erwirbt der Auftraggeber/
Verwerter mit der Zahlung des Honorars. Wiederholungsnutzungen (Nachauflage) 
oder Mehrfachnutzungen (z.B. für ein anderes Produkt) sind honorarpflichtig; sie 
bedürfen der Einwilligung von ce:ge:we concept.
Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte bedarf der Einwilligung 
von ce:ge:we concept. Über den Umfang der Nutzung steht ce:ge:we concept ein 
Auskunftsanspruch zu. 
Nutzungsrechte an Arbeiten, die bei Beendigung des Vertrages noch nicht bezahlt 
oder im Falle der Abrechnung auf Provisionsbasis noch nicht veröffentlicht worden 
sind, verbleiben vorbehaltlich anderweitig getroffener Abmachungen bei ce:ge:we 
concept.
Weiterhin steht ce:ge:we concept die Möglichkeit frei, sowohl den Namen des Kunden, 
für den ce:ge:we concept Arbeiten fertigt, als auch die jeweiligen gefertigten Arbeiten 
als Referenz auf der ce:ge:we concept homepage aufzuführen.
 
2. Honorar
Die Berechnung der Honorare richtet sich, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart wird, nach den Stundensätzen von ce:ge:we concept und 
nach den Honorarempfehlungen des Bundes Deutscher Grafik Designer und 
dem Gesamtverband Deutscher Werbeagenturen (GWA) bzw. der von ce:ge:we 
concept angegebenen Rabatte. Die Honorare sind bei Ablieferung der Arbei-
ten fällig; sie sind ohne Abzug zahlbar. Werden Arbeiten in Teilen abgeliefert, 
so ist das entsprechende Teilhonorar jeweils bei Ablieferung des Teiles fällig. 
Erstreckt sich die Ausführung eines Auftrages über einen längeren Zeitraum, so 
kann ce:ge:we concept Abschlagszahlungen entsprechend dem erbrachten Arbeits- 
aufwand verlangen. Honorare sind Nettobeträge, für die  zuzüglich Mehrwertsteuer 
zu entrichten sind.

3. Zusatzleistungen
Die Änderung von Entwürfen, die Schaffung und Vorlage weiterer Entwürfe, 
die Änderungen von Werkzeichnungen sowie andere Zusatzleistungen 
(Manuskriptstudium, Produktionsüberwachung u. a.) werden nach Zeitaufwand 
gesondert berechnet, sofern nicht ausdrücklich eine anderslautende Vereinbarung 
getroffen wurde.
 
4. Eigentumsvorbehalt und Versendungsgefahr
An den Arbeiten von ce:ge:we concept werden nur Nutzungsrechte eingeräumt. 
Ein Eigentumsrecht wird nicht übertragen. Die Originale sind nach angemessener 
Frist unbeschädigt an ce:ge:we concept zurückzugeben, sofern nicht ausdrücklich 
eine anderslautende Vereinbarung getroffen wurde. Zusendung und Rückgabe der 
Arbeiten erfolgen auf Gefahr und für Rechnung des Auftraggebers/Verwerters. 
 
5. Korrektur und Produktionsüberwachung
Die Produktion wird von ce:ge:we concept nur aufgrund einer besonderen Verein-
barung überwacht. Besteht eine solche Vereinbarung, so ist ce:ge:we concept er-
mächtigt, erforderliche Entscheidungen zu treffen und Weisungen zu erteilen. Vor 
Produktionsbeginn sind ce:ge:we concept Korrekturmuster vorzulegen.

6. Haftung
Eine Haftung für die wettbewerbs- und zeichenrechtliche Zulässigkeit der Arbeiten 
wird von ce:ge:we concept nicht übernommen; gleiches gilt für deren Schutzfähig-
keit. Der Auftraggeber/Verwerter übernimmt mit der Genehmigung der Arbeiten 
die Verantwortung für die Richtigkeit von Bild und Text. Soweit ce:ge:we concept 
auf Veranlassung des Auftraggebers/Verwerters Fremdleistungen in dessen Namen 
und auf dessen Rechnung in Auftrag gibt, haftet ce:ge:we concept nicht für die Leis-
tungen und Arbeitsergebnisse der beauftragten Leistungserbringer. 
Bei der Durchführung von Events, auch wenn ce:ge:we concept die Gesamtdurch-
führung übernommen hat, muss der Kunde für die komplette versicherungsseitige 
Absicherung der Veranstaltung und deren Besucher sorgen. Dieses gilt insbeson-
dere bei Veranstaltungen im Ausland, wo das dortige Recht u. U. zur Anwendung 
kommen kann. 
Die Freigabe von Produktion und Veröffentlichung obliegt dem Auftraggeber/
Verwerter. Delegiert der Auftraggeber/Verwerter im Ausnahmefall die Freigabe in  
ihrer Gesamtheit oder in Teilen an ce:ge:we concept, stellt er ce:ge:we concept von 
der Haftung frei. Im Rahmen ihrer vertraglichen Aufgaben haftet ce:ge:we concept 
dem Auftraggeber gegenüber nur im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

7. Schadenersatz
Stehen ce:ge:we concept Schadenersatzansprüche gegen den Auftraggeber wegen 
vorzeitiger Auftragsbeendung bzw. Nichtabnahme zu, kann ce:ge:we concept 75 
Prozent der Auftragssumme als Schadenersatz verlangen. Hiervon unberührt bleibt 
das Recht des Auftraggebers, einen niedrigeren Schaden nachzuweisen.

8. Verwendung von Facebook Social Plugins
Dieser Internetauftritt von ce:ge:we concept verwendet Social Plugins (“Plugins”) 
des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. 
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins 
sind an einem der Facebook Logos erkennbar oder sind mit dem Zusatz “Facebook 
Social Plugin” gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social  
Plugins kann hier eingesehen werden: http://developers.facebook.com/plugins.
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin 
enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook 
auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermit-
telt und von diesem in die Webseite eingebunden. ce:ge:we concept haben daher 
keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins 
erhebt und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die ent-
sprechende Seite dieses Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook 
eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie 
mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“ Button betätigen oder 
einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Brow-
ser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von 
Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in 
Erfahrung bringt und speichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung 
der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungs-
möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Daten-
schutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über diesen 
Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten 
Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauf-
tritts bei Facebook ausloggen. Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit 
Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel mit dem “Facebook Blocker“.

9. Sonstiges
Die Ansprüche aus dem Auftragsverhältnis können ohne schriftliche Einwilligung 
von ce:ge:we concept nicht abgetreten werden. Auf diesen Vertrag findet aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
Sollte eine Regelung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich vielmehr, in einem derartigen Fall eine wirksame und 
durchführbare Bestimmung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung zu setzen, die den wirtschaftlichen und ideellen Bestimmungen 
innerhalb der gesetzlichen Grenzen soweit wie möglich entspricht. 
Allgemeiner Gerichtstand ist, wenn der Vertragspartner Kaufmann ist, bei allen 
aus dem Vertragsverhältnis sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz von ce:ge:we 
concept. 
(Stand: 20. Februar 2011)


